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Vorvertrag  
zum Kurzzeitpflegevertrag 

(Reservierungsvereinbarung) 
für vollstationäre Pflegeeinrichtungen 

 
        (Stand: 19. März 2014) 

 
 

zwischen der katholischen Kirchengemeine Heilige Dreifaltigkeit, Barbarastr. 9 
40476 Düsseldorf 

 
   als Träger des Edmund-Hilvert-Hauses, Roßstr. 79, 40476 Düsseldorf 
    - nachstehend Einrichtung genannt – 
 
 
und 
 
Frau / Herrn ___________________________________________________________ 
 
wohnhaft ___________________________________________________________ 
 
   ___________________________________________________________ 
 
 
- nachstehend „Gast“ genannt – 
 
 
vertreten durch _____________________________________________________ 
     Rechtliche/r Betreuer/in, Bevollmächtigte/r 
 
 
wird folgender Vorvertrag (Reservierungsvereinbarung) für einen Kurzzeitpflegeplatz 
geschlossen. 
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§ 1 Reservierung 
 
Die Einrichtung wird Frau / Herrn ______________________________________________ 
 
für die Zeit vom _____________________ bis _____________________ zur Kurzzeitpflege in  
 
die Einrichtung aufnehmen. 
 
Die Einrichtung verpflichtet sich, den Kurzzeitpflegeplatz für diesen Zeitraum für 
 
Frau / Herrn _________________________________________________ freizuhalten. 
 
 
§ 2 Kündigung 
 
Frau / Herr _______________________________________________ kann diesen Vorvertrag  
 
(Reservierungsvereinbarung) jederzeit bis zum Einzugstermin ohne Angabe von Gründen 
fristlos kündigen und den Kurzzeitpflegeplatz absagen. 
 
Die Einrichtung kann diesen Vorvertrag nur beim Vorliegen wichtiger Gründe kündigen. 
 
 
§ 3 Schadensersatz 
 
Im Falle einer kurzfristigen Kündigung innerhalb eines Zeitraumes von 10 Tagen oder weniger  
 
vor dem Einzugstermin hat Frau / Herr _____________________________________________ 
 
einen pauschalisierten Schadensersatz zu leisten.  
Dieser beläuft sich auf 75 % des Tagessatzes sowie 100% der Investitionskosten. 
 
Frau / Herrn _________________________________________________ bleibt es vorbehalten  
 
nachzuweisen, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 
Die Zahlungsverpflichtung entfällt, wenn der Kurzzeitpflegeplatz für den reservierten Zeitraum 
anderweitig belegt werden kann. 
 
 
§ 4 Weitere Regelungen 
 
Die Rahmenbedingungen der Kurzzeitpflege und der bei Einzug zu schließende 
Kurzzeitpflegevertrag sind erläutert worden. 
Der Kurzzeitpflegevertrag ist übergeben worden und bei Einzug von beiden Vertragsparteien zu 
unterschreiben. 
 
 
Düsseldorf, den ____________________________ 
 
 
 
 
_________________________________  __________________________________ 
   für die Einrichtung      Vertragspartner 
            ggf. rechtliche/r Betreuer/in, Bevollmächtigte/r 


